
Gemeinde Demen 
, 

Beschluss Vorlage-Nr: BV Dem GV 106/15 

Beschluss-Nr. Status: Öffentlich 

TOP 7 Eröffnungsbilanz der Gemeinde Demen zum 01.01.2012 

Fachbereich: Amt für Finanzen 

Sachbearbeiter/-in: Frau Wormsdorf 

Sachverhaltsdarstellung: Zum 01.01.2012 haben das Amt Crivitz und dessen 
Gemeinden ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung 
umgestellt. Damit ergab sich die Verpflichtung sämtliches Vermögen zu bewerten und 
eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 aufzustellen. Diese wurde nun für die 
Gemeinde Demen erstellt und durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes 
Crivitz geprüft. Am 01.12.2015 wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk 
erteilt und der RPA empfiehlt der Gemeindevertretung den Beschluss der 
vorliegenden Eröffnungsbilanz 

Finanzielle Auswirkungen: 

Anlage/n: 
Eröffnungsbilanz mit Anhang 
Prüfbericht mit Bestätigungsvermerk des RPA 

Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Demen beschließt die vorliegende 

( Eröffnungsbilanz mit Anhang zum 01.01.2012 der Gemeinde Demen. 

Abstimmungsergebnis: 
S Ja - Stimmen 
··Ö· Nein -Stimmen 
··Ö· Enthaltungen 

Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung M-V waren keine Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 

---z __ . '--. .. 
. --;r ,~.::.-~~.; .. 
~., / - .::/'_. 

Heidrun Sprenger 
Bürgermeisterin 



/ 

( 

CI? 
~......r.(~ 
~?:s.!'J~~. 

Aktivseite 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

1.2.8 

1.2.9 

1.2.10 

1.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

1.3.7 

1.3.8 

1.3.9 

2. 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

Eröffnungsbilanz 2012 
Gemeinde: 04 Demen 

IImr""t"ri"lIo Vemilgensgegenstände 

""""''''"11 "-ru:> Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte so.vie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 

IGeI:eistl~te Zuwendungen 

IGeleistElte Anzahlungen auf immaterielle Vemilgensgegenstände 

unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Bauten auf fremden Grund und Boden 

Kunstgegenstände, Denkmäler 

IMascnlnen, technische Anlagen, Fahrzeuge 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 

I GeleistElte Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau 

an verbundene Unternehmen 

1t\U::ilt:IIIUlIgl;1I an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

ISOr1derverrnOOlan mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige 
Stiftungen 

"" """,nlllYll'n an SondeIVenT1Ögen mit SOnderrechnung, Zweckverbände, Anstanen des öffentlichen Rechts, 
lreclhtsfärhige korrvnunaJe Stiftungen 

Erzeugnisse, unfertige Leistungen 

Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 

und sonstige Vemilgensgegenstände 

r()ffpnHi'rnp..rPrlhHi,...r", Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 

IPm"ot",orhHiirh" Forderungen aus Ueferungen und Leistungen 

Pauschalwertberichtigungen 

gegen verbundene Unternehmen 

rl=nnn,," lI",on gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Seite: 1 
Datum: 29.10.2015 

Uhrzeit: 13:39:33 
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an Unternehmen, mit denen ein Beteiligurgsver!lältnis besteht 

Wertpapiere des Umlaufvermigens 

11(".=n~_I"rvi Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Krecfrtinstituten und Schecks 
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Eröffnungsbilanz 2012 
Gemeinde: 04 Demen 

ISorlde~posten zum AnlagevelTTlÖ;Jen 

ISorlde~post,en aus Zlmendungen 

ISnrloon~I,~ aus Beitr"agen und ähnlichen Entgelten 

SnnoorT'i1.<:li>n aus Anzahlungen für AnlagevelTTlÖ;Jen 

Sonde~ten für den Gebührenausgleich 

Sonde~ten mit Rücklageanteil 

Sonstige Sonde~ten 

Iv~,ninrilir.hkl<i"'n aus Kreditaufnahmen 

IV~,tlinrilir.hkl<ili'n aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

IV",ninrilimkPiIi'n aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 

IV",rhint1Iirl1,kPit,,,n aus Ueferungen und Leistungen 

IVp,rhint11ir.h,kpjt,pn aus Transferteistungen 

IVp,rhint1Iirl1,kpit,pn gegenüber verbundenen Unternehmen 

IVp,-hint1Iir.hkpjt,on gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverthältnis besteht 

IVeliJimjlich,keitl9n gegenüber Sondervenn5gen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen 
rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 

IV~,ninrjli('.hkl<itl>.n gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 

IVpt-h;ntilir-hlrpjt"n aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand 

Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 

Verbindlichkeiten 

IAn:,,,hlllnn,,n auf Grabnutzungsentge~e 
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Veröffentlichungsvermerk: 

Die vorstehende Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die Eröffnungsbilanz wurde entsprechend § 11 Abs. 2 KomDoppikEG M-V i. V. 
m. § 60 Abs. 6 KV M-V mit Schreiben vom OA ... q .t. .... ~9.d.~ . an die Rechtsaufsichtsbehörde 
des Landkreises Ludwigslust-Parchim zur Kenntnisnahme übersandt. 

Gemäß § 5 Abs. 5 KV M-V sind Verstöße gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in 
der KV M-V enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, innerhalb eines 
Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung geltend zu machen. Der Verstoß ist innerhalb 
der Jahresfrist schriftlich unter der Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt / der Gemeinde geltend zu machen. 
Hiervon abweichend können Verletzungen von Anzeige-, Genehmigungs- oder 
Bekanntmachungsvorschriften auch nach Ablauf eines Jahres seit öffentlicher 
Bekanntmachung geltend gemacht werden. 

Die. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom 
11 J 2016 b' 73, 0) 2.A H~ . A t C"t SG II . F' 'rt h ft .. ....................... IS .. ~ ............ ":-1....... Im m nVI z, a gemeine lnanZWI sc a , 

Amtsstraße 5, 19089 Crivitz während der Öffnungszeiten öffentlich aus. 


